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Aktuelle Informationen zum Coronavirus (Stand 05.05.2020, 12:00 Uhr) 
 
Allgemeine Lage Deutschland (09:00 Uhr)1: 

Infizierte:  166.152 
Tote:  6.993 
Geheilte:  135.100 
 

seit 02.03.2020 infizierte Personen im Landkreis: 339 (+ 3) 

seit 02.03.2020 geheilte Personen im Landkreis:  306 (+ 7) 

aktuell infizierte Personen:  30 (- 4) 

verstorben:  3 (+ 0) 

stationär in Behandlung:  42 (+ 2)² 

 

 Stadt Altenberg      0 (geheilt: 13) 

 Bad Gottleuba-Berggießhübel    1 (geheilt: 4) 

 Bad Schandau      0 (geheilt: 6) 

 Gemeinde Bahretal     0 (geheilt: 2) 

 Gemeinde Bannewitz     0 (geheilt: 10, verstorben: 1) 

 Große Kreisstadt Dippoldiswalde   1 (geheilt: 16) 

 Gemeinde Dohma     1 (geheilt: 4) 

 Stadt Dohna      0 (geheilt: 3) 

 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach   0 (geheilt: 7) 

 Große Kreisstadt Freital    5 (geheilt: 38) 

 Stadt Glashütte      1 (geheilt: 4) 

 Gemeinde Gohrisch     0 (geheilt: 16) 

 Stadt Heidenau      1 (geheilt: 19) 

 Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge   0 (geheilt: 3) 

 Stadt Hohnstein      5 (geheilt: 22, verstorben: 1) 

 Gemeinde Klingenberg     0 (geheilt: 3) 

 Stadt Königstein      0 (geheilt: 14)  

 Gemeinde Kreischa     0 (geheilt: 3) 

 Gemeinde Lohmen     0 (geheilt: 2) 

                                                
1
 Quelle: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

2  
Die stationäre Belegung in den landkreisweiten Krankenhäusern und Rehakliniken erfolgt zentral über die sächsische 

Corona-Leitstelle wohnortunabhängig nach medizinischen Gesichtspunkten. Deshalb sind nicht alle stationär in 
Behandlung befindlichen Patienten auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gemeldet. 

Telefon: 03501 515-1110 E-Mail: enrico.albrecht@landratsamt-pirna.de 
Telefax: 03501 515-81110  pressestelle@landratsamt-pirna.de 
Funk: 0151 11348804 Internet: www.landratsamt-pirna.de 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.landratsamt-pirna.de/


 

 

 Gemeinde Müglitztal     0 (geheilt: 1) 

 Stadt Neustadt in Sachsen    3 (geheilt: 12) 

 Große Kreisstadt Pirna     6 (geheilt: 36) 

 Stadt Rabenau      1 (geheilt: 6) 

 Gemeinde Kurort Rathen    0 (geheilt: 2) 

 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna   0 (geheilt: 1) 

 Gemeinde Rosenthal-Bielatal    0 (geheilt: 6) 

 Große Kreisstadt Sebnitz    3 (geheilt: 22, verstorben: 1) 

 Stadt Stolpen      0 (geheilt: 5) 

 Gemeinde Struppen     0 (geheilt: 6) 

 Stadt Tharandt      0 (geheilt: 6) 

 Stadt Wehlen      0 (geheilt: 5) 

 Stadt Wilsdruff       2 (geheilt: 9) 

 

 

Sonstiges: 

Beratung mit den Bürgermeistern 

 

Am heutigen Tag fand eine Beratung des Landrates mit den Bürgermeistern des Landkreises statt. In 

dieser wurde einvernehmlich abgestimmt, dass die für die Zeit der Corona-Pandemie gebildeten 

kommunalen Stäbe in den Kommunen aufgelöst werden. Dies wird ab morgen umgesetzt. 

 

Informationen für Schulen und Eltern zur Schülerbeförderung im Rahmen der Öffnung der Schulen ab 

dem 06.05.2020 

 

Die Regionalverkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Oberelbe verkehren wieder nach dem 

regulären Schulfahrplan. Informationen zum ÖPNV finden Sie aktuell unter www.vvo-online.de. Der 

Einstieg in den Bus erfolgt wieder an der 1. Tür beim Busfahrer. 

 

Die Fahrdienste, welche im Rahmen der geförderten Schülerbeförderung des Landkreises 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verkehren, werden die Beförderung für die Schülerinnen und 

Schüler ab dem 06.05.2020 im freigestellten Schülerverkehr bei entsprechender Notwendigkeit 

ebenfalls durchführen. Es gelten die Bestimmungen der Schülerbeförderungssatzung. 

 

Wir bitten die Eltern, sich mit „ihren“ Fahrdiensten in Verbindung zu setzen, um die notwendigen 

Abstimmungen zu Beförderungszeiten usw. zu führen.  

 

Das Tragen von Masken oder eines Mund-Nase-Schutzes während der Beförderung im ÖPNV ist 

gemäß Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) verpflichtend. Dieser Schutz 

ist auch in Fahrzeugen der freigestellten Beförderung zu tragen. 


